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Tarifrunde 2020 bei der Deutschen Telekom 
Trotz Corona Krise: Beschäftigungssicherung und Lohn-
steigerung für Telekom-Beschäftigte durchgesetzt!
Seit 26.03. gibt es ein Verhandlungsergebnis zur Tarifrunde 2020 bei 
der Deutschen Telekom und bereits am 27.03. hat die große Tarifkom-
mission das Ergebnis einstimmig angenommen. 

Aufgrund der Corona-Krise wurden die Verhandlungen in einem be-
sonderen Verhandlungsmodus und mit moderner digitaler Konferenz-
technik geführt. Bereits zu Beginn der Verhandlungen hatten sich  
ver.di und die Deutsche Telekom AG auf diesen besonderen Verhand-
lungsmodus verständigt und eine zügige Einigung angestrebt. Die Ta-
rifrunde 2020 ist mit dem nun erzielten guten Ergebnis nach nur einer 
Woche intensiver Verhandlungen beendet. Sie wird damit als kürzeste 
Tarifrunde in die Verhandlungsgeschichte bei der Deutschen Telekom 
eingehen.

Das Ergebnis bringt im Kern:

n Beschäftigungssicherung: Kündigungsschutz bis Ende 2023 
verlängert 

n Die Gehälter steigen in zwei Stufen zum
 01. Juli 2020 um 2,6 bis 3 Prozent und am
 01. Juli 2021 um weitere 2 Prozent

n Auszubildende / Dual Studierende: 40 € + 40 € (zu den glei-
chen Daten), Fahrtkostenzuschuss für Dual Studierende so-
wie mehr Unterhaltsbeihilfe

n Laufzeit bis 31.03.2022 

n Vorausschauende Vereinbarungen zur Bewältigung der   
Corona Krise

 
Unter anderem wurden für 
die T-Shops Regelungen zu 
Kurzarbeit verhandelt. Die-
se Regelungen sind mittler-
weile in einen Tarifvertrag 
überführt worden. Hier wur-
den hervorragende Siche-
rungen beschlossen und ein 
Kurzarbeitergeld annähernd 
des Nettogehalts des Beschäf-
tigten.

Weitere ausführliche Infos gibt 
es als PDF-Download
>>> hier in der Tarifinfo des  
Bundesfachbereichs TK.IT

Gerade in der jetzigen, schwierigen Situation war es extrem wichtig, 
dafür das richtige Gespür zu entwickeln und mit großer Stärke und 
Selbstbewusstsein diese außergewöhnliche Tarifrunde zu meistern. 

Das Ergebnis zeigt, wie wichtig eine starke Gewerkschaft, Solidarität 
und eine funktionierende Sozialpartnerschaft ist. Mit vielen ver.di Mit-
gliedern sind die Grundvoraussetzungen für eine starke Gewerkschaft 
und erfolgreiche Tarifverhandlungen gegeben. 

Deshalb sind alle Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht bei ver.di 
Mitglied sind, herzlich eingeladen, dieser starken solidarischen Ge-
meinschaft beizutreten. 

Das geht online in wenigen Schritten: 

https://mitgliedwerden.verdi.de/
beitritt/verdi

Herzlichen Dank für eure Unter-
stützung und Mitgliedschaft.

Weitere Infos zur Tarifrunde 
gibt es in den ver.di Tarifinfos, 
bei euren Vertrauensleuten und 
Betriebsräten.

PS: Informationen rund um Corona findet Ihr 
auf der ver.di Seite  >>> unter diesem Link
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Das Ergebnis im Einzelnen:  

 
SCHUTZ vor betriebsbedingten Beendigungskündigungen 

  
§ Verlängerung des Ausschlusses betriebsbedingter Beendigungskündigungen bis zum 31.12.2023 für 

alle Beschäftigten in den Gesellschaften DTAG, T-Deutschland, DT Technik, DT Service, DT 

Außendienst, DT GKV, DT ISP und DT IT 

§ Ebenfalls bis zum 31.12.2023 verlängert, wird der Schutz vor betriebsbedingten 

Beendigungskündigungen für alle Beschäftigen der DT PVG  
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1. Mai 2020 – ganz anders! 
„Solidarisch ist man nicht alleine!“ –  
Gewerkschaften feiern Tag der Arbeit im Netz
Angesichts der Corona-Pandemie konnten in diesem Jahr erstmals seit 
der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Jahr 1949 kei-
ne öffentlichen Maikundgebungen stattfinden. 

Bilder unten: Der 1. Mai 2019 in Augsburg (Fotos: ver.di)

ver.di Vorsitzender Frank Werneke  
im Video: 
Zum 1. Mai setzen wir auf Solidarität

Die Pandemie zwingt nun auch uns, neue Wege zu gehen: Unter dem 
Motto „Solidarisch ist man nicht alleine!“ findet der Tag der Arbeit 
2020 vor allem im Netz statt. www.dgb.de/erstermai

1. Mai 2020 in Augsburg: Leerer 
Rathausplatz, Fenster-Botschaften 
der ver.di Jugend und Gewerk-
schaften im Gewerkschaftshaus

https://www.verdi.de/verditv/channel/87587/2020/1/2U4JXCxMmzNRqbSN1vfvcN
http://www.dgb.de/erstermai
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Um Beschäftigung und Arbeitsplätze zu sichern, soll bei erheblichen 
Produktionsausfall das Instrument der Kurzarbeit flexibel eingesetzt 
werden. Vor diesem Hintergrund haben sich ver.di und die IG BCE mit 
dem Konzern Smurfit Kappa Deutschland auf einen Tarifvertrag zur 
Einführung von Kurzarbeit verständigt. Die Konzerntarifkommission 
hat dem Tarifvertrag zugestimmt. 

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Tarifvertrages ist die Aufstockung 
zum Kurzarbeitergeld. Die Aufstockung ist dazu wie folgt geregelt:

n	vom 1. bis zum 3. Kalendermonat: Aufstockung auf 90%  
pauschaliertes Nettoentgelt

n	vom 4. bis zum 6. Kalendermonat: Aufstockung auf 85%  
pauschaliertes Nettoentgelt

n	ab dem 7. Kalendermonat Aufstockung auf 90% pauscha-
liertes Nettoentgelt.

 

Smurfit Kappa Deutschland:
Tarifvertrag zur Kurzarbeit wegen der CORONA-PANDEMIE„

“

Für mich als Betriebsratsvorsitzende von Smur-
fit Kappa in Neuburg ist gerade vor dem Hinter-
grund, dass niemand einschätzen kann, wie sich 
die Auslastung in den kommenden Monaten 

entwickelt, dieser Tarifvertrag die richtige Antwort. Als Beschäftigte 
und Betriebsrat bei Smurfit Kappa in Neuburg finden wir es sehr gut, 
dass es nun eine tarifliche Regelung zur Kurzarbeit für uns gibt. Eine 
Regelung, welche deutlich besser ist, als die gesetzliche Regelung. 
Durch diesen Tarifvertrag sind unsere Beschäftigten besser abge-
sichert, um gerade in dieser schwierigen Situation finanziell über 
die Runden zu kommen. Also zusammenfassend eine gute Sache.

 
Helga Weng, Betriebsratsvorsitzende  
bei Smurfit Kappa in Neuburg

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hatte aus An-
lass der Corona-Lage Mitte März 2020 eine Erklärung zur Sicherung 
der Arbeitsfähigkeit der Betriebsräte mit Blick auf das Covid-19-Virus 
veröffentlicht.

Nach Kritik von ver.di und den anderen DGB Gewerkschaften, aber 
auch erheblichen rechtlichen Bedenken gegenüber dieser Rechtsauf-
fassung des Ministeriums und der damit verbundenen rechtlichen Risi-
ken, hat der Bundestag nun am 23. April 2020 nunmehr die Änderung 
des BetrVG, EBRG und anderer Gesetze vorgenommen, wonach die 
Beschlussfassung der Gremien mittels Video- und Telefonkonferenz 
wirksam ermöglicht wird. Das Gesetz tritt am 15. Mai 2020 in 
Kraft und ist befristet bis 31.12.2020.

Es erfolgt damit eine Abweichung zu den §§ 30, 33 BetrVG, wonach 
Beschlüsse nur wirksam in Präsenzsitzungen der Gremien gefasst wer-
den können.

Das Bestreben der Bundesregierung, die Handlungsfähigkeit der In-
teressensvertreter*innen in Zeiten der Corona Pandemie zu erhalten 
bzw. zu ermöglichen, ist zu begrüßen.

Jedoch ist es bedauerlich, dass der Gesetzgeber eine Vielzahl unserer 
wichtigen Hinweise und Ergänzungen im kurzen Gesetzgebungsver-
fahren, die der Klarstellung der Sondervorschrift im BetrVG gedient 
hätten, nicht aufgenommen oder zumindest in der Gesetzesbegrün-
dung präzisiert hat. Das sind etwa die von uns eingebrachte Aspekte 
des Datenschutzes, aber auch die Ergänzung, dass diese Sondervor-
schrift auch für Wahlvorstände gilt, um befürchtete betriebsratslose 
Zeiten zu verhindern.

Befristete Änderung des BetrVG
Beschlussfassung des Betriebsrates mittels Video- und  
Telefonkonferenzen möglich

Was bedeutet der neue § 129 BetrVG nun für die Arbeit der 
Betriebsräte?

Wichtig ist es, dass Vorrang der Präsenzsitzung durch die Ausnahme-
regelung des §129 BetrVG nicht ausgehebelt wurde.

Demnach ermöglicht § 129 BetrVG lediglich von den Grundsätzen der 
§§ 30, 33 BetrVG abzuweichen, wenn die in § 129 BetrVG enthaltenen 
Voraussetzungen gegeben sind. Nur dann, wenn Präsenzsitzungen 
unmöglich sind, können Sitzungen und auch die Beschlussfassung in 
einer Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt werden.

Nach wie vor gilt, dass nur durch die Präsenzsitzung der Anwe-
senheitsgrundsatz in Betriebsratssitzungen und der Grundsatz der 
Nichtöffentlichkeit gewahrt ist.

Alle technischen Möglichkeiten, die zurzeit vielmals zur Verfügung 
stehen, um Video- oder Telefonkonferenzen durchzuführen, können 
diese wesentlichen und fundamentalen Prinzipien nicht erfüllen.

Bevor die Entscheidung des Gremiums über Betriebsratssitzungen mit 
Video- oder Telefontechnik erfolgt, sollten deshalb nach wie vor, alle 
Möglichkeiten sich zu einer Präsenzsitzung zusammenzufinden aus-
geschöpft werden.

Erst wenn alle Überlegungen und auch die tatsächlichen Gegebenhei-
ten dennoch zur Entscheidung des Betriebsrates führen, Beschlüsse 
nur für die Zeit der Corona-bedingten Ausnahmesituation mit Hilfe 
von Video- oder Telefontechnik zu fassen, ist dies unter den Voraus-
setzungen des § 129 BetrVG möglich. >>> Mehr Infos gibt es hier

https://augsburg.verdi.de/++file++5eaabba40844c949877566eb/download/200424-Gesetzes%C3%A4nderung%20%C2%A7%20129%20BetrVG.pdf
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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
Betriebliche Mitbestimmung – Jetzt wichtiger denn je!
Das Bundesarbeitsministerium hat mit dem „SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard“ nochmal einen Standard für die Betrieb heraus ge-
geben.

Die Bundesregierung empfiehlt einen neuen Arbeitsschutzstandard 
SARS-CoV-2 mit folgenden Eckpunkten:

1. Arbeitsschutz gilt weiter – und muss bei einem schrittwei-
sen Hochfahren der Wirtschaft zugleich um betriebliche 
Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 ergänzt 
werden!

 Wenn sich wieder mehr Personen im öffentlichen Raum bewe-
gen, steigt das Infektionsrisiko – und damit das Risiko steigender 
Infektionszahlen und Überlastung des Gesundheitswesens. Dazu 
ist ein hoher Arbeitsschutzstandard notwendig, der dynamisch an 
den Pandemieverlauf angepasst wird.

2. Sozialpartnerschaft nutzen, Arbeitsschutzexperten einbin-
den, Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge ausweiten!

 Eine gelebte Sozialpartnerschaft in den Betrieben hilft gerade 
jetzt, die notwendigen Schutzmaßnahmen wirksam im betrieb-
lichen Alltag zu verankern. Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit beraten den Arbeitgeber bei der Umsetzung des 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards und unterstützen bei der Un-
terweisung. Die Betriebe bieten ihren Beschäftigten zusätzliche 
freiwillige, ggf. telefonische, arbeitsmedizinische Vorsorge an.

3. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird 
universell auch bei der Arbeit eingehalten - in Gebäuden, 
im Freien und in Fahrzeugen!

 In den Betrieben werden entsprechende Absperrungen, Markie-
rungen oder Zugangsregelungen umgesetzt. Wo dies nicht mög-
lich ist, werden wirksame Alternativen ergriffen.

4. Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäftigten 
möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben!

 Schichtwechsel, Pausen oder Anwesenheiten im Büro werden 
durch geeignete organisatorische Maßnahmen entzerrt, Kontakte 
der Beschäftigten untereinander werden im Rahmen der Schicht-
plangestaltung auf ein Minimum reduziert.

5. Niemals krank zur Arbeit! 

 Personen mit erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, 
Erkältungsanzeichen, Atemnot) verlassen den Arbeitsplatz bzw. 
bleiben zu Hause, bis der Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. 
Hier sind auch die Beschäftigten gefragt, ihre gesundheitliche 
Situation vor Arbeitsbeginn zu prüfen, um ihre Kolleginnen und 
Kollegen nicht in Gefahr zu bringen.

6. Zusätzlichen Schutz bei unvermeidlichem direkten Kontakt 
sicherstellen!

 Wo Trennung durch Schutzscheiben nicht möglich ist, werden 
vom Arbeitgeber Nase-Mund-Bedeckungen für die Beschäftigten 
und alle Personen mit Zugang dessen Räumlichkeiten (wie Kun-
den, Dienstleister) zur Verfügung gestellt.

7. Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen!

 Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender werden vom 
Arbeitgeber bereitgestellt, um die erforderliche häufige Handhy-
giene am Ein-/Ausgang und in der Nähe der Arbeitsplätze zu er-
möglichen. Kurze Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte 
Räumlichkeiten, Firmenfahrzeuge, Arbeitsmittel und sonstige 
Kontaktflächen verbessern den Infektionsschutz weiter. Auf die 
verbindliche Einhaltung einer „Nies-/Hustetikette“ bei der Arbeit 
wird besonders geachtet!

8. Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen; Risikogruppen be-
sonders schützen!

 Viele bangen um ihre Gesundheit. Arbeitsmedizinische Vorsorge 
beim Betriebsarzt ermöglicht individuelle Beratung zu arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren. Auch Vorerkrankungen und 
Ängste können hier besprochen werden. Wird dem Arbeitgeber 
bekannt, dass eine Person einer Risikogruppe angehört, ergreift 
er die erforderlichen individuellen Schutzmaßnahmen.

9. Betriebliche Beiträge zur Pandemievorsorge sicherstellen!

 Um schnell auf erkannte Infektionen reagieren zu können, erar-
beiten Arbeitgeber betriebliche Routinen zur Pandemievorsorge 
und kooperieren mit den örtlichen Gesundheitsbehörden, um 
weitere möglicherweise infizierte Personen zu identifizieren, zu 
informieren und ggf. auch isolieren zu können. Beschäftigte wer-
den angehalten, sich bei Infektionsverdacht an einen festen An-
sprechpartner im Betrieb zu wenden.

10. Aktive Kommunikation rund um den Grundsatz „Gesund-
heit geht vor!“

 Der Arbeitgeber unterstützt aktiv seine Beschäftigten. Führungs-
kräfte stellen vor Ort klar, dass Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten Priorität haben. Alle zusätzlichen betrieblichen 
Infektionsschutzmaßnahmen und Hinweise werden verständlich 
erklärt und ggf. erprobt und eingeübt.

>>> Hier findet Ihr die Langfassung der Verordnung

https://augsburg.verdi.de/++file++5e9d92f3fdc16cdf7eaf5fce/download/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

es ist nun an der Zeit Abschied zu nehmen und Danke zu sagen.

In den 28 Jahren als Gewerkschaftssekretär und meinen 48 Jahren be-
ruflicher Tätigkeit, darf ich mit einer großen Zufriedenheit und Dank-
barkeit auf all die Jahre und Jahrzehnte zurückblicken. 

Ich durfte aktiv miterleben, wie wir im Jahre 1984 in einem der längs-
ten Arbeitskämpfe der damaligen IG Druck und Papier, den Einstieg in 
die 35-Stunden-Woche und in eine neue Lohnstruktur für die Druckin-
dustrie erkämpft haben. 21 Tage streikten wir damals in Nördlingen. 
Als IG Druck und Papier Ortsverein Nördlingen war dies für uns eine 
riesige Herausforderung, die wir erfolgreich zusammen gemeistert ha-
ben. 

1989 erfolgte der Weg von der IG Druck und Papier hin zur Medien-
gewerkschaft bzw. der IG Medien, Druck und Papier, Publizistik und 
Kunst. 1992 führte mich mein beruflicher Weg als Gewerkschaftsse-
kretär nach Regensburg in die junge IG Medien. Nach 5 Jahren kehrte 
ich 1997 als Gewerkschaftssekretär in meine Heimat nach Schwaben 
zurück. Nur 4 Jahre später stand die Gründung von ver.di an. 2001 
bezogen wir als ver.di das Haus der Gewerkschaften in Augsburg.

Man kann es nicht anders bezeichnen, meine Arbeit war immer erleb-
nis- und abwechslungsreich, spannend  und der Ausgang der zahlrei-
chen Projekte und Aufgaben war stets offen. Wir haben gemeinsam 
viel erreicht und wir mussten Kompromisse eingehen. Höhen und Tie-
fen lagen oft nah beieinander. Und dennoch hat mir meine Arbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen stets Freude bereitet und ich bereue 
nichts. Wie sagte einmal unser ehem. Vorsitzender der IG Medien, 
Detlef Hensche auf einer Betriebsversammlung: „Das Spiel wird von 
den Spielern auf dem Spielfeld  entschieden und nicht von den Zu-
schauern auf den Tribünen“. Eine Aussage, die in der Arbeit um die 
Anliegen und Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag 
zutrifft. Das Eintreten und streiten für den Erhalt von Tarifverträgen, 
also der Erhalt von Mindestbedingungen für unsere Mitglieder und die 
Beschäftigten hatte für mich stets oberste Priorität.

Ich bin dann mal weg…

Mit meinem Ausscheiden am 8. Mai 2020 sage ich nun Danke für die 
stets gute und kollegiale Zusammenarbeit. Es hat mir Freude bereitet 
und auch Spaß gemacht, mit Euch zusammen zu arbeiten, in guten 
und weniger guten Zeiten.

Und nun wünsche ich Euch allen für Eure Arbeit und für die damit ver-
bundenen Herausforderungen alles Gute, viel Kraft und Gesundheit. 
Nur gemeinsam werden wir dies, im Interesse unserer Kolleginnen 
und Kollegen auch  schaffen. 

Gerade auch meinem Kollegen Matthias Erdmenger die besten Wün-
sche für seine neue Tätigkeit in ver.di bzw. im Fachbereich 8. Nehmt 
ihn genauso gut auf, wie Ihr dies mir gegenüber getan habt und un-
terstützt ihn. Ich verabschiede mich mit den Worten:  

„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren“. 
Diese Worte haben gerade auch im 21. Jahrhundert weiterhin Be-
stand!

Wir werden uns sicherlich das eine oder andere Mal wieder begegnen. 
Darauf freue ich mich!

Mit kollegialen Grüßen und bleibt gesund                                                                               

Euer Rudi Kleiber

ver.di Augsburg, Fachbereich Medien, Kunst und Industrie
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mit der heutigen Ausgabe dürfen wir einem hoch geschätzten Kolle-
gen für seine Arbeit und sein außerordentliches Engagement danken. 
Nach 39 Jahren aktiver Gewerkschaftsarbeit in verschiedenen Funkti-
onen, davon 28 Jahre als hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär  und 
17 Jahre als stellvertretender Geschäftsführer, scheidet unser Kollege 
Rudi Kleiber aus dem aktiven Berufsleben aus.

Wir verabschieden ihn mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge. Es geht ein lieb gewonnener loyaler Arbeitskollege, kompe-
tenter Berater in allen gewerkschaftlichen Lebenslagen, erfahrener 
Stratege, politisches Urgestein und guter Freund in den mehr als ver-
dienten Ruhestand. Wir freuen uns aber mit ihm, dass er bei bester 
Gesundheit, wohlauf und voller Unternehmungslust in den nächsten 
Abschnitt seines Lebens starten kann.

Sein gewerkschaftlicher Ursprung liegt bei der IG Druck und Papier, 
wo er sich als engagierter Betriebsrat mit Herzblut bei C. H. Beck  und 
als Ortsvereinsvorsitzender in Nördlingen einsetzte. Er entschied sich, 
seine Leidenschaft für die Gewerkschaft zu seinem Beruf zu machen 
und begann 1992 seine Tätigkeit in Regensburg als Gewerkschafts-
sekretär bei der IG Medien. Am 12. Mai 1997 wechselte Rudi Kleiber 
nach Augsburg und hat hier die Arbeit in seinem geliebten Fachbe-
reich maßgeblich geprägt.

Mit der ver.di-Gründung 2001 wurde er stellvertretender Geschäfts-
führer im Bezirk Augsburg. Als stellvertretender Geschäftsführer 
begleitete er den Bezirk in dieser Funktion mit seinem großen Erfah-
rungsschatz und seiner Umsicht nach innen und nach außen. Diese 
Position hatte er bis Dezember 2018 inne. Mit Blick auf seinen näher 
rückenden Renteneintritt stellte er das Amt großmütig seiner Nachfol-
gerin zur Verfügung.

In all dieser Zeit 
konnten wir uns, 
konnte ver.di sich 
stets hundertpro-
zentig auf Rudi 
verlassen. Er kämpfte für die Kolleginnen und Kollegen in den Be-
trieben, organisierte  sie in ihren Streiks, unterstützte sie mit Rat und 
Tat, begleitete Betriebsräte, Vertrauensleute und Ortsvereine in ihrer 
gewerkschaftlichen Arbeit.

Das Schlimmste für Rudi waren Ungerechtigkeiten. In allen Bereichen 
und Betrieben setzt er sich stets für Tarifbindung ein, für gerechte 
Entlohnung, für gerechte und faire Arbeitsbedingungen unserer Kol-
leginnen und Kollegen. 

Lange Zeit war er für die Ortsvereine Augsburg, Nördlingen, Aichach 
Friedberg und Donauwörth zuständig. Seit 2012 betreute Rudi 
hauptamtlich die ver.di Senioren und stand ihnen bei vielen Aktionen 
und Veranstaltungen immer hilfreich zur Seite. Rudi war Mitglied im 
Kreisvorstand des DGB und brachte sich dort über all die vielen Jahre 
hinweg mit großem Engagement ein. 

Einen Punkt möchten wir noch besonders hervorheben, denn nur 
wegen Rudi könnt ihr das hier alles lesen: Rudi initiierte den ver.di 
kompakt und machte ihn als Chefredakteur zu dem, was der ver.di 
kompakt jetzt ist: Eine unersetzliche regionale Informationsquelle für 
tausende Mitglieder im Bezirk Augsburg. 

Lieber Rudi, wir danken dir für deinen Mut und Einsatz als aufrech-
ter Gewerkschafter, für deine Loyalität, für dein Herzblut und deine 
Leidenschaft in der Gewerkschaftsarbeit, für deine Unterstützung in 
der Geschäftsführung, insbesondere in der Zeit, in der die Geschäfts-
führung nur in Teilzeit besetzt war, für die vielen Aktionen, Gedanken 
und Ideen und all das, was du für unseren Bezirk gemacht hast. 

Wir wünschen dir für die kommende Zeit alles erdenklich Gute, viele 
Ideen, viel Neues und viel Altes, viel Entspannung, viele Aktivitäten 
und dass du all das, was du dir vorgenommen hast, bei bester Ge-
sundheit umsetzen kannst. 

Lieber Rudi, mach’s gut und bleib gesund!

Erdem Altinisik 
Ge schäfts füh rer 
ver.di Augsburg

Rudi Kleiber mit Sigrid Giampa  
beim Besuch von Frank Bsirske (2016)

Sigrid Giampa  
Stell ver tre ten de Ge schäfts füh re rin 
ver.di Augsburg
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Corona-Krise beschäftigt uns seit mehreren Wochen. Zwar verlang-
samt sich die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet – für 
eine Entwarnung sei es trotzdem viel zu früh, sagen Fachleute, aber 
auch unsere Politiker. Das öffentliche Leben bleibt deshalb in vielen 

Absage Seniorenprogramm I. Halbjahr 2020

Bereichen erheblich eingeschränkt. Das betrifft auch uns im Hinblick 
auf Umsetzung unseres Seniorenprogramms für das 1. Halbjahr 2020.

Hinzu kommt, dass Veranstaltungen mit einem größeren Personen-
kreis vorläufig bis 31. August 2020 nicht stattfinden dürfen. Deshalb 
hat der DGB auf die Durchführung der 1. Mai Feier bundesweit ver-
zichtet.  

Unter Abwägung all dieser für uns negativen Gesichtspunkte und der 
besonderen Gefährdungslage für Senioren, sehen wir uns gezwungen, 
alle unsere noch ausstehenden Veranstaltungen für das 1. Halbjahr 
2020 abzusagen.

Wolfgang Schreiber, Vors. ver.di-Seniorenausschuss 

Erdem Altinisik, Geschäftsführer                  

ver.di Augsburg kompakt

Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

45
0-

03
-0

51
8

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort


